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Vitzthum von Beringen (1452–1481)37 vom 14. Februar 1471 auf eine 
Bitte Landgraf Ludwigs II. Dieser wünschte, die Pfarrei Frommershau-
sen bei Kassel dem dortigen nuwen stifte unnd canoniken zu inkorpo-
rieren und dafür im Tausch eine andere zu erhalten. Der Abt stimmte 
zu, doch bereits eine Abschrift der Zusage fügte beim Datum an, Diit 
ist nicht volntzogen. Item eodem anno obiit Ludewicus lantgravius feria 
sexta quatuor coronatorum38. Der Nichtvollzug des Tauschgeschäfts 
war offenbar durch Landgraf Ludwigs II. unerwarteten Tod am 8. No-
vember 147139 begründet. Es verhielt sich also nicht anders als im Falle 
der Pfarrei und Kapelle von Grebenstein und der Pfarreien in Kassel.

In der Zwischenzeit war die Einrichtung des Stifts abgeschlossen 
worden. Weil Landgraf Ludwig die ihm gewährten Papsturkunden vom 
November des Vorjahres am 11.  Mai 1471 in Rom bezahlen ließ40, 
war dies erst in den folgenden Wochen möglich. Derweil dürfte ein 
Breve Pauls II. zu ihm gekommen sein, in welchem der Papst ihn unter 
Androhung der Exkommunikation aufforderte, dem Hochstift Pa-
derborn die während einer vorausgegangenen Fehde geraubten Güter 
zu restituieren41. Die Urkunde kam allerdings zu spät, hatten doch 
Bischof Simon von Paderborn und der Landgraf ihren Streit beigelegt 
und am 27. März 1471 Frieden auf 33 Jahre geschlossen42. Praktische 
Auswirkungen konnte das Breve also nicht entfalten, doch kursierte es 
in Form von Kopien und stärkte so die Gegner des Landgrafen nach-
träglich.
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